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Ö
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Ausschuss für Gemeindeentwicklung, Bau, 
Verkehr und Umwelt der Gemeinde Ostseebad 
Boltenhagen (Vorberatung)

Ö

Sachverhalt:
Im Bereich der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen ist es in der letzten Zeit 
aufgefallen, dass es in den Wintermonaten vermehrt zur Beseitigung von Schnee- 
und Eisglätte zum Einsatz von Streusalz bzw. Sole gekommen ist. Besonders bei 
nur geringer Schnee- und Eisglätte oder nur als vorbeugende Maßnahme wurde 
vermehr Streusalz bzw. Sole auf den öffentlichen Verkehrsflächen eingesetzt. 
Entsprechend der Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Ostseebad 
Boltenhagen vom 18.12.2002, geändert durch Satzung vom 27.11.2014, ist der 
Einsatz von Streusalz zur Beseitigung von Schnee- und Eisglätte auf öffentlichen 
Verkehrsflächen nicht gestattet. 
Der Einsatz von Streusalz bzw. Sole lässt bei extremen Wetterlagen wie z.B. 
Blitzeis nicht ganz vermeiden und muss zur Gewährleistung des öffentlichen 
Straßenverkehrs äußerst sparsam eingesetzt werden.
Es wird daher empfohlen, den § 5 Abs. 2 Ziffer 1 der Straßenreinigungssatzung 
wie folgt zu ändern:
Gehwege einschließlich der gleichzeitig als Radweg ausgewiesenen Gehwege 
sind in einer für den Fußgängerverkehr erforderlichen Breite von 1,5 m von 
Schnee freizuhalten und bei Glätte mit abstumpfenden Mitteln, jedoch nicht mit 
Salz, zu streuen. Dabei ist mit Salz oder Sole sparsam umzugehen und 
dessen ausschließliche Verwendung zu vermeiden. Dies gilt auch für 
diejenigen Teile von Fußgängerüberwegen an Straßenkreuzungen und 
Straßeneinmündungen, auf denen Schnee und Glätte vom Gehweg aus beseitigt 
werden können.
Gleichzeitig wird empfohlen, die gesamte Straßenreinigungssatzung im 
Zusammenhang mit der gewünschten Änderung des § 5 zu überprüfen und wenn 
erforderlich neuzufassen.  
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Beschlussvorschlag:
Die Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen beschließt, die 
Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen auf 
erforderlichen Änderungen von der Verwaltung in Zusammenarbeit mit der 
Gemeindevertretung  überprüfen zu lassen.  

Finanzielle Auswirkungen:

Beschreibung (bei Investitionen auch Folgekostenberechnung beifügen - u.a. Abschreibung, Unterhaltung, 
Bewirtschaftung)

Finanzierungsmittel im Haushalt vorhanden.
durch Haushaltsansatz auf Produktsachkonto:
durch Mitteln im Deckungskreis über Einsparung bei Produktsachkonto:

über- / außerplanmäßige Aufwendung oder Auszahlungen
unvorhergesehen und
unabweisbar und 
Begründung der Unvorhersehbarkeit und Unabweisbarkeit (insbes. in Zeiten vorläufiger 
Haushaltsführung auszufüllen):

Deckung gesichert durch
Einsparung außerhalb des Deckungskreises bei Produktsachkonto: 

X Keine finanziellen Auswirkungen.

Anlage/n:
1 Straßenreinigungssatzung öffentlich

2 1. Satzung zur Änderung der Straßenreinigungssatzung öffentlich

3 Hinweise zum Einsatz von Streusalz öffentlich

4 Stellungnahme der Kurverwaltung zur Neufassung der 
Straßenreinigungssatzung öffentlich

5 NEU Entwurf 2. Änderung der Straßenreinigungssatzung öffentlich

9 Kurverwaltung - Laufende Kosten Winterdienst öffentlich

10 Kurverwaltung - Gegenüberstellung IST-SOLL öffentlich

11 Kurverwaltung - Investitionsliste Winterdienst öffentlich
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Stellungnahme der Kurverwaltung zur Neufassung der Straßenreinigungssatzung 
 
Die Kurverwaltung des Ostseebades Boltenhagen begrüßt die Änderung der Straßenreinigungssatzung 
aus verschiedenen Gründen sehr. 
Aus unserer Sicht ist die umsichtige Ausbringung von Sole als Präventivmaßnahme im Bereich 
Straßenverkehr und auf den Fußwegen grundsätzlich nicht umweltschädlich, was durch befragte 
Biologen bereits bestätigt wurde. 
Auch aus Erfahrungsaustauschen mit anderen Städten und Gemeinden werden nachweislich bei 
sinnvollem Einsatz von Sole im Winterdienst keine Straßenbäume geschädigt. 
Daher befürwortet die Kurverwaltung uneingeschränkt die Aufnahme der Genehmigung des 
Ausbringens von Sole im Straßenwinterdienst in der Neufassung der Straßenreinigungssatzung. 
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2. Satzung zur Änderung der Straßenreinigungssatzung  

der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen 

vom __.__________ 2022 

 

Auf der Grundlage des § 5 Abs 1 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern 

(KV M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBl. M-V S. 777), zuletzt 

geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 23. Juli 2019 (GVOBl. M-V S. 467) und § 50 des Straßen- 

und Wegegesetzes Mecklenburg-Vorpommern (StrWG-MV) vom 13. Januar 1993 (GVOBl. M-V S. 42) 

zuletzt geändert durch Artikel 6 G zur Modernisierung des Landesrechtes zur 

Umweltverträglichkeitsprüfung und zur Änderung anderer Rechtsvorschriften vom 5. Juli 2018 

(GVOBl. M-V S. 221) wird nach Beschluss der Gemeindevertretung der Gemeinde Ostseebad 

Boltenhagen vom __. ______________2022 nachfolgende 2. Satzung zur Änderung der 

Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen vom __. ____________2022 

erlassen. 

 

Art. 1 

Änderung der Satzung 

 

Die Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen vom 18. Dezember 2002, 

zuletzt geändert durch die 1. Satzung zur Änderung der Straßenreinigungssatzung der Gemeinde 

Ostseebad Boltenhagen vom 27. November 2014 wird wie folgt geändert: 

 

Der (§ 5 Übertragung der Verpflichtung zur Schnee- und Glättebeseitigung) wird wie folgt neu 

gefasst:  

 

(1) Für diejenigen Straßenflächen, für die nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 und 3 die Reinigungspflicht auf 

die Eigentümer der anliegenden Grundstücke übertragen wird, wird auch die Verpflichtung 

zur Schnee- und Glättebeseitigung übertragen. Für die Straßenflächen nach § 3 Abs. 1 Nr. 1 

bleibt die Pflicht zur Schnee- und Glättebeseitigung bei der Gemeinde.  

(2) Die Schnee- und Glättebeseitigung ist wie folgt durchzuführen: 

 

1. Gehwege einschließlich der gleichzeitig als Radweg ausgewiesenen Gehwege sind in 

einer für den Fußgängerverkehr erforderlichen Breite von 1,5 m von Schnee freizuhalten 

und bei Glätte mit abstumpfenden Mitteln, jedoch nicht mit Salz, zu streuen, 

ausgenommen bei den in § 5 Absatz 6 genannten Fällen. Dies gilt auch für diejenigen 

Teile von Fußgängerüberwegen an Straßenkreuzungen und Straßeneinmündungen, auf 

denen Schnee und Glätte vom Gehweg aus beseitigt werden können. 

2. Im Bereich von Haltestellen öffentlicher Verkehrsmittel ist die Schnee- und 

Glättebeseitigung bis zur Bordsteinkante vorzunehmen, so dass die Fußgänger die 

Verkehrsmittel vom Gehweg aus ohne Gefährdung durch Schnee und Eis erreichen und 

verlassen können. Ausgenommen von der Verpflichtung der Schnee- und 

Glättebeseitigung sind alle Fahrgastunterstände und diejenigen Haltestellen, die sich 

nicht auf den Gehweg befinden.  

3. Schnee ist in der Zeit von 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr unverzüglich nach beendetem 

Schneefall, nach 20.00 Uhr gefallener Schnee bis 8.00 Uhr des folgenden Tages zu 
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entfernen. Auf dem Sand, Kies oder Schlacke befestigten Gehwegen sind Schneemengen, 

die den Fußgängerverkehr behindern, unter Schonung der Gehwegflächen zu entfernen. 

4. Glätte ist in der Zeit von 8.00 Uhr bis 20.00 Uhr unverzüglich nach ihrem Entstehen, nach 

20.00 Uhr entstandene Glätte bis 8.00 Uhr des folgenden Tages zu beseitigen. Es sollen 

nur abstumpfende Stoffe verwendet werden. Auftauende Mittel dürfen nicht eingesetzt 

werden, ausgenommen bei den in § 5 Absatz 6 genannten Fällen. 

5. Schnee und Eis sind auf dem an die Fahrbahn angrenzenden Drittel des Gehweges oder 

des Seitenstreifens zu lagern. Auf den Gehwegen oder Fahrbahnen kann die Ablagerung 

auf dem an das Grundstück des Reinigungspflichtigen angrenzenden Teil des Gehweges 

erfolgen. Der Fahrbahn- und Fußgängerverkehr darf nicht gefährdet werden. Rinnsteine, 

Einläufe in Entwässerungsanlagen und dem Feuerlöschwesen dienende 

Wasseranschlüsse sind freizuhalten. Von anliegenden Grundstücken dürfen Schnee und 

Eis nicht auf die Straße geschafft werden.  

6. Beim Vorhandensein bzw. unmittelbaren bevorstehen einer akuten Gefahr durch 

Eisglätte (z.B. Blitzeis) ist der Einsatz von auftauenden Mitteln (z.B. Salz oder Sole) 

ausnahmsweisen zulässig. Beim Einsatz dieser auftauenden Mittel ist absolut sparsam 

und soweit wie möglich schonend für die Umwelt vorzunehmen.    

(3) § 3 Abs. 2 bis 5 gelten für die Schnee- und Glättebeseitigung entsprechend. 

 

Die Anlage zu § 2 der Straßenreinigungssatzung der Gemeinde Ostseebad Boltenhagen wird wie 

folgt ergänzt:  

 

Art. 2  

In-Kraft-Treten 

Die 2. Satzung zur Änderung der Straßenreinigungssatzung tritt am Tage nach der Bekanntmachung 

in Kraft. 

 

 

 

 

Ostseebad Boltenhagen, den __. _____________ 2022 

 

 

 

…………………………………… 

Raphael Wardecki                                                                                (Siegel) 

Bürgermeister 

 

Soweit beim Erlass dieser Satzung gegen Verfahrens- und Formvorschriften verstoßen wurde, können 

diese gemäß § 5 Abs. 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern nach 

Ablauf eines Jahres seit dieser öffentlichen Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden. 

Diese Einschränkung gilt nicht für die Verletzung von Anzeige-, Genehmigungs- oder 

Bekanntmachungsvorschriften.   
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lfd. Kosten Winterdienst
Sätze
MA/h 57,00 €
Sand/t 17,00 €
Salz/t 300,00 €
Sole/t 60,00 €
Entsorgung/t 90,00 €
Winterdienst Durchschnitt/Jahr 15 Tage
Diesel Liter Durchschnitt 2,00 €

Aufbringen benötigtes Material Kosten
Sand Tonnen/Ortsrunde 75 1.275,00 €
Salz/Sole Tonnen/Ortsrunde mit einem Solefahrzeug 2,6 780,00 €
Salz/Tonne Ortsrunde ohne Sole 3,7 1.110,00 €
Salz/Sole Tonnen/Ortsrunde mit zwei Fahrzeugen 2 600,00 €
Zeitaufwand 
Sand mit neuer Technik 10 MA/4h 2.280,00 €
mit derzeitig vorhanden Technik 10 MA /7,5h 4.275,00 €
Salz mit vorhandener Technik 5 MA/3h 855,00 €

Reinigung
Sand kehren 2 MA/10 Tage/4 Mal 4.560,00 €
Kosten Zweckverband angefragt via Mail 

Entsorgung
Sand Entsorgung 75 6.750 €

Dieselkosten
derzeit 120 Liter 240
mit Sand +400% 480 Liter 960

20 von 22 in Zusammenstellung



Dies sind Kosten für eine Runde Eis/Schneefrei

Bei den Kosten für Salz wurde die Reperatur/Instandhaltung sowie die AfA nicht berücksichtig

Kosten Sand
Invest 1.470.000,00 €
lfd. WD 15.825,00 € 1.485.825,00 €

lfd. alter Technik 17.100,00 €

Kosten Salz
Invest 0
lfd. WD 1.875,00 €

Kosten Salz/Sole
Invest 40.000,00 €
lfd WD 1.695,00 € 41.695,00 €
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Wirtschaftsgüter Sand

Bezeichnung Kosten Bemerkung
Lagerfläche nicht vorhanden
Gebäude (Halle) 200.000,00 €
Erstanschaffung 350.000,00 €
Lager 550.000,00 €

Fahrzeuge
LKW mit Streuer &Schild 300.000,00 €
Multicar mit Streuer & Schild 150.000,00 €
2 Kleintraktoren mit Streuer 
&Schild 120.000,00 € gesamt
Kehrmaschine 350.000,00 €
Geräte 920.000,00 €

Solesprüher 40.000,00 €
gesamt 40.000,00 €

Gesamtvolumen Investiv 1.470.000,00 €
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